
Für die Beratung und Beschlussfassung werden Ausschließungsgründe nach § 22 GO nicht mit-
geteilt. 
 
Beschluss: 

Der Ausschuss billigt folgende, der Ratsversammlung vor-
zulegende Drucksache: 

 
1. Die Ratsversammlung beschließt gemäß § 162 Abs. 2 

Baugesetzbuch (BauGB) die Aufhebung der Satzung ü-
ber die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes II 
“Innenstadt” / Zellen 4B, 24, 26, 51A einschließlich ihrer 
1. Änderungs- und Ergänzungssatzung. 

 
2 . Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Aufhebungs-

satzung nach § 162 Abs. 2 BauGB ortsüblich bekannt zu 
machen. 

 
3. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, nach In-Kraft-

Treten der Aufhebungssatzung gemäß den Bestimmun-
gen des § 154 BauGB Ausgleichsbeträge zu erheben. 

 
4. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, nach In-Kraft-

Treten der Aufhebungssatzung gemäß § 163 Abs. 3 
BauGB das Grundbuchamt zu ersuchen, die Sanierungs-
vermerke in den Grundbüchern zu löschen. 


